
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/12/16 36R368/99g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1999

Norm

§43 Abs1 ZPO, §46 Abs1 ZPO

Rechtssatz

Bei der Ausmittlung der Obsiegens-, Verlust-, Ersatz- und Teilungsquoten sind jedenfalls Abweichungen im Ausmaß

weniger Prozentwerte vom rein rechnerischen Ergebnis zu tolerieren. Eine durch den Taschenrechner provozierte

Scheingenauigkeit ist zu vermeiden.

Entscheidungstexte

36 R 368/99g

Entscheidungstext LG St. Pölten 16.12.1999 36 R 368/99g

European Case Law Identifier (ECLI)
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